
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Die Vertreter des Bundes und der Länder befürworten mit Blick auf die Kritik 
der Wirtschaft an der Gelangensbestätigung eine (erneute) Änderung der 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung. Die bis zum 30.6.2012 geltende 
Nichtbeanstandungsregelung wird daher bis zum Inkrafttreten der erneu-
ten Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung verlängert. 

Mit der Änderung sollen in erster Linie die in dem derzeitigen Entwurf des Einfüh-
rungsschreibens des Bundesfi nanzministeriums vorgesehenen Vereinfachungen und Er-
leichterungen abgesichert werden. Zusätzlich wird geprüft, ob weitere Vereinfachungen 
(auch mit Bezug auf die bisherigen Belege wie die sog. weiße Spediteursbescheinigung) 
möglich sind. Keinesfalls will die Finanzverwaltung aber – wie teilweise von Verbands-
seite gefordert – hinter die bis zum 31.12.2011 geltende Rechtslage zurückgehen.

Anmerkung: Dieses Informationsschreiben wird Sie über die geplanten Änderungen/
Erleichterungen auf dem Laufenden halten, sobald verlässliche Informationen vorliegen.

Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss insbesondere Datum und Ziel der 
jeweiligen Fahrten ausweisen. Diesen Anforderungen ist nach einem Ur-
teil des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 1.3.2012 nicht entsprochen, wenn als 
Fahrtziele jeweils nur Straßennamen angegeben sind, auch wenn diese An-
gaben anhand nachträglich erstellter Aufl istungen präzisiert werden.

Im entschiedenen Fall hatte eine GmbH ihrem Gesellschaftergeschäftsführer F einen 
Dienstwagen überlassen. Sie begehrte im Rahmen der von ihr als Arbeitgeberin durchzu-
führenden Lohnsteueranmeldung, den für die Dienstwagenüberlassung anzusetzenden 
geldwerten Vorteil nicht mit der 1-%-Regelung, sondern auf Grundlage von Fahrtenbü-
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chern zu versteuern. Die Fahrtenbücher wiesen allerdings neben dem jeweiligen Datum 
zumeist nur Ortsangaben auf (z. B. „F – A-Straße – F“, „F – B-Straße – F“), gelegentlich 
auch die Namen von Kunden oder Angaben zum Zweck der Fahrt (z. B. „F – Tanken – F“), 
außerdem den Kilometerstand nach Beendigung der Fahrt und die jeweils gefahrenen 
Tageskilometer. Diese Angaben ergänzte die GmbH nachträglich durch eine Aufl istung, 
die sie auf Grundlage eines von F handschriftlich geführten Tageskalenders erstellt hat-
te. Diese Aufl istung enthielt Datum, Standort und Kilometerstand des Fahrzeugs zu Be-
ginn der Fahrt, sowie den Grund und das Ziel der Fahrt. 

Während das Finanzamt das Fahrtenbuch als nicht ordnungsgemäß beurteilte, war die 
dagegen vor dem Finanzgericht erhobene Klage erfolgreich. Das Finanzgericht hielt das 
Fahrtenbuch für ordnungsgemäß. Die Kombination aus handschriftlich in einem ge-
schlossenen Buch eingetragenen Daten und der zusätzlichen, per Computerdatei erstell-
ten erläuternden Aufl istung reichte nach seiner Auffassung noch aus, um den anzuset-
zenden geldwerten Vorteil individuell zu berechnen.

Die dagegen gerichtete Revision des Finanzamts beim BFH war erfolgreich. Er verwarf 
das Fahrtenbuch als nicht ordnungsgemäß, weil die Fahrten darin nicht vollständig auf-
gezeichnet sind. Eine vollständige Aufzeichnung verlangt grundsätzlich Angaben zu 
Ausgangs- und Endpunkt jeder einzelnen Fahrt im Fahrtenbuch selbst. Dem genügten 
die Angaben im Streitfall nicht, da sich aus ihnen weder die Zieladresse noch der konkret 
besuchte Kunde ergaben. Bei dieser Art der Aufzeichnung waren weder Vollständigkeit 
noch Richtigkeit der Eintragungen gewährleistet. Angesichts dessen konnte es auch 
nicht ausreichen, die fehlenden Angaben durch eine erst nachträglich erstellte Auf-
listung nachzuholen.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat in seinen Urteilen vom 9.6.2011 zur regel-
mäßigen Arbeitsstätte bei mehreren Tätigkeitsstätten entschieden, dass ein 
Arbeitnehmer nicht mehr als eine regelmäßige Arbeitsstätte je Arbeitsver-
hältnis innehaben kann. In Fällen, in denen bisher mehrere regelmäßige 

Arbeitsstätten angenommen wurden, ist die Entfernungspauschale nunmehr nur für 
Fahrten zwischen Wohnung und einer regelmäßigen Arbeitsstätte anzusetzen. Für die 
übrigen Fahrten können Werbungskosten nach den Grundsätzen einer Auswärtstä-
tigkeit geltend gemacht werden.

Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz hat sich mit der Frage befasst, ob eine Ver-
setzung eines Steuerpfl ichtigen (im entschiedenen Fall eines Soldaten) an eine andere 
Dienststelle ohne Weiteres die Annahme rechtfertigt, dass diese Dienststelle als regel-
mäßige Arbeitsstätte anzusehen ist, mit der steuerlichen Folge, dass dann Fahraufwen-
dungen – als Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte – nur mit der Entfernungs-
pauschale (0,30 € pro Entfernungskilometer) und nicht nach Dienstreisegrundsätzen 
(0,30 € pro gefahrenem Kilometer) berücksichtigt werden können.

Das FG entschied zugunsten des Steuerpfl ichtigen und führte u. a. aus: Der gesetzlich 
nicht defi nierte Begriff „regelmäßige Arbeitsstätte“ sei dadurch gekennzeichnet, dass 
sich der Arbeitnehmer in unterschiedlicher Weise auf immer gleiche Wege einstellen 
und so auf eine Minderung der Wegekosten etwa durch Bildung von Fahrgemeinschaf-
ten, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und ggf. sogar durch entsprechende Wohn-
sitznahme hinwirken könne. Liege keine solche Arbeitsstätte vor, sei eine Einschränkung 
der Abziehbarkeit berufl ich veranlasster Mobilitätskosten sachlich nicht gerechtfertigt. 
Eine Versetzung begründe aber nicht zwangsläufi g am neuen Dienstort eine regelmä-
ßige Arbeitsstätte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision wurde wegen 
grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

Anmerkung: Das Bundesfi nanzministerium plant eine Reform des Reisekostenrechts, 
die ab dem Jahr 2014 in Kraft treten soll. Dabei soll es auch eine gesetzliche Defi nition 
der regelmäßigen Arbeitsstätte geben. Des Weiteren sind verschiede Modelle zu den 
Verpfl egungsmehraufwendungen in der Diskussion. Über die einzelnen Änderungen wird 
Sie dieses Informationsschreiben im Detail unterrichten, wenn verlässliche Informatio-
nen vorliegen.
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Notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer wegen einer aus 
berufl ichem Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung entstehen, 
sind Werbungskosten. Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der 
Arbeitnehmer außerhalb des Ortes, in dem er einen „eigenen Hausstand“ 
unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort wohnt. Dies gilt 
grundsätzlich auch für einen alleinstehenden Arbeitnehmer. 

Hausstand im Sinne des Einkommensteuergesetzes ist der Haushalt, den der Arbeitneh-
mer am Lebensmittelpunkt führt, also sein Erst- oder Haupthaushalt. Bei einem allein-
stehenden Arbeitnehmer ist entscheidend, dass er sich in dem Haushalt, im Wesentli-
chen nur unterbrochen durch die arbeits- und urlaubsbedingte Abwesenheit, aufhält; 
denn allein das Vorhalten einer Wohnung für gelegentliche Besuche oder für Ferienauf-
enthalte ist noch nicht als Unterhalten eines Hausstands zu bewerten. Ebenfalls wird 
ein eigener Hausstand nicht unterhalten, wenn der Arbeitnehmer die Haushaltsführung 
nicht zumindest mitbestimmt, sondern nur in einen fremden Haushalt – etwa in den der 
Eltern oder als Gast – eingegliedert ist. Dann liegt keine eigene Haushaltsführung vor.

Insbesondere dann, wenn dem Arbeitnehmer die Wohnung – z. B. durch die Eltern – 
unentgeltlich überlassen wird, muss das Finanzamt prüfen, ob der Arbeitnehmer einen 
eigenen Hausstand unterhält oder in einen fremden eingegliedert ist. Zwischen dem 
Unterhalten eines eigenen Haushalts und der Frage, wer die Kosten dafür trägt, ist zu 
unterscheiden. Es ist nach Auffassung des Bundesfi nanzhofs in seinem Urteil vom 
28.3.2012 deshalb nicht ausgeschlossen, dass ein alleinstehender Steuerpfl ichtiger 
auch dann einen eigenen Haushalt unterhält, wenn nicht er selbst, sondern Dritte für 
diese Kosten aufkommen.  

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Partner-
schaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung – als Alternative zur 
britischen Limited Liability Partnership (LLP) – vorgelegt und beschlossen. 
Das neue Gesetz macht die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
Berufshaftung möglich. Diese Rechtsformvariante der Partnerschaftsgesell-

schaft für die freien Berufe vereint steuerliche Transparenz mit einer Haftungsbeschrän-
kung, wenn es zu berufl ichen Fehlern kommt. Damit passt die neue Gesellschaftsform 
besonders zu Kanzleien und anderen freiberufl ichen Zusammenschlüssen, in denen die 
Partner hoch spezialisiert in Teams zusammenarbeiten.

Voraussetzung für die Haftungsbeschränkung ist, dass die Vertragspartner eine Haft-
pfl ichtversicherung abschließen. Diese Haftpfl ichtversicherung dient dem Schutz des 
Vertragspartners. Durch die Bezeichnung „mit beschränkter Berufshaftung“ ist auf die 
Haftungsbeschränkung aufmerksam zu machen. Mit einem Inkrafttreten kann Anfang 
2013 gerechnet werden.

Der Gesetzentwurf sieht neben der herkömmlichen Partnerschaftsgesellschaft mit Haf-
tungskonzentration auf den Handelnden auch die Möglichkeit einer Partnerschaftsge-
sellschaft mit beschränkter Berufshaftung vor. Damit wird die Haftung für berufl iche 
Fehler auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt, die Haftung für andere Schulden wie 
Mieten und Löhne bleibt bestehen. Im Gegenzug wird ein angemessener, berufsrecht-
lich geregelter Versicherungsschutz eingeführt und die Partnerschaft wird einen ent-
sprechenden Namenszusatz z. B. „mbB“ führen, der auch in das Partnerschaftsregister 
einzutragen ist. 

Rechnungen sind als empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe bzw. bei 
Verwendung als Buchungsbeleg aufzubewahren. In Papier empfangene 
Rechnungen können dabei auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder 
anderen Datenträger aufbewahrt werden, wenn dies den Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung entspricht. Dies setzt u. a. voraus, dass die Wiedergabe 
bildlich mit dem Originaleingangsdokument übereinstimmt. Dabei müssen alle auf dem 
Original angebrachten Vermerke (Eingangsstempel, Sicht- und Kontrollvermerke, Kor-
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rekturen, Kontierungen etc.) erhalten bleiben. Aufzubewahrende Unterlage kann folglich 
nur die Rechnung oder der Lieferschein sein, der dem Kunden zeitnah mit der jeweiligen 
Lieferung im Original zugegangen ist, und zwar unabhängig davon, ob der Kunde auf 
dieser empfangenen Unterlage tatsächlich Vermerke angebracht hat.

Weiterhin ist zu bemerken, dass u. a. Voraussetzung für den Vorsteuerabzug das Vorlie-
gen der Originalrechnung im Zeitpunkt der Vorsteuerbuchung ist.

Allein mit Aufbewahrung der Archivierungs-CD, die anhand der Daten eines Liefe-
ranten erstellt worden ist, erfüllt der belieferte Kunde seine gesetzlichen Aufbewah-
rungspfl ichten folglich nicht. Die Archivierungs-CD gibt nämlich nicht die Originale 
des aufbewahrungspfl ichtigen Kunden wieder, sondern Unterlagen eines Dritten.

Häufi g bekommt der am Homebanking-Verfahren teilnehmende Bankkunde vom Kre-
ditinstitut einen Kontoauszug in digitaler Form übermittelt. Lediglich mit dem Ausdruck 
dieses elektronischen Kontoauszugs genügt der Buchführungspfl ichtige den bestehen-
den Aufbewahrungspfl ichten nicht, da es sich beim elektronisch übermittelten Auszug 
um das originär digitale Dokument handelt.

Für die steuerliche Anerkennung des elektronischen Kontoauszugs ist es daher erforder-
lich, diese Datei auf einem maschinell auswertbaren Datenträger zu archivieren.

Mit Urteil vom 26.4.2012 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) entschieden, dass 
beim Verkauf einer Vielzahl von Gebrauchsgegenständen über mehrere Jahre 
über die Internet-Plattform „Ebay“ eine nachhaltige, unternehmerische und 
damit umsatzsteuerpfl ichtige Tätigkeit vorliegen kann. 

Im entschiedenen Fall veräußerte eine aus einem Ehepaar bestehende Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) über „Ebay“ Gegenstände unterschiedlicher Produktgruppen 
(u. a. Briefmarken, Puppen, Modelleisenbahnen, Kunstgewerbe, Schreibgeräte, Porzel-
lan, Software, Fotoartikel, Teppiche) sowie Gegenstände, die sich keiner gesonderten 
Produktgruppe zuordnen ließen. Hieraus erzielte sie im Jahr 2001 aus 16 Verkäufen 
ca. 2.200 DM, im Jahr 2002 aus 356 Verkäufen ca. 25.000 €, im Jahr 2003 aus 328 
Verkäufen ca. 28.000 €, im Jahr 2004 aus 226 Verkäufen ca. 21.000 € und bis zur Ein-
stellung der Tätigkeit im Sommer 2005 aus 287 Verkäufen ca. 35.000 €. Das Finanzamt 
behandelte die Verkäufe in den Jahren 2003 bis 2005 als nachhaltige und somit unter-
nehmerische Tätigkeit. 
 
Die grundsätzliche Frage, ob es sich bei derartigen Verkäufen über „Ebay“ um eine un-
ternehmerische Tätigkeit handeln kann, bejahte der BFH. Er hat dabei seine Rechtspre-
chung fortgeführt, wonach die Nachhaltigkeit einer Tätigkeit nach dem Gesamtbild der 
Verhältnisse zu beurteilen ist. Inwieweit bei einigen Veräußerungen die Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes in Betracht kommt, muss die Vorinstanz noch klären. 

7. Umsatzsteuer bei Verkäufen 
über „Ebay“ 

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

10.07.2012

Sozialversicherungsbeiträge 27.07.2012

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2012 = 0,12 %, 1.7.2011 - 31.12.2011 = 0,37 %, 1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 % 
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2012: März 112,6; Februar = 112,3, Januar = 111,5, 2011: Dezember 2011 = 111,9
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderun-
gen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


